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Stellungnahme 
[bookmark: _GoBack]
Erlass zur Einrichtung eines Pilotprojektes zur Entwicklung eines inklusiven Förderkonzepts an Regelschulen im Saarland

zu dem vorgesehenen  Erlass möchten wir wie folgt Stellung nehmen:

wir begrüßen die Entscheidung, im Saarland die inklusive Beschulung voranzutreiben, indem „geeignete Maßnahmen ergriffen werden, die zielgerichtet und wirksam sind, um ein inklusives Bildungssystem zügig aufzubauen (Progressive Verwirklichung). 

Der Start dieses Pilotprojekts für 11 Schulen (7 Grundschulen, 2 erweiterte Realschulen, 2 Gesamtschulen), in dem diese als Regelschulen Modelle und Konzepte erarbeiten und erproben für eine  Unterrichtung von Schülerinnen und Schülern  mit Behinderung oder drohender Behinderung gemeinsam mit Schülern und Schülerinnen ohne Behinderung zu unterrichten, ist ein erster Schritt in die richtige Richtung.

Das Recht auf Bildung ist als Menschenrecht auf gemeinsames Lernen von nicht behinderten und behinderten Kindern und Jugendlichen ausgerichtet und ist im Sinne der UN-Konvention als individuelles Recht auf Zugang auszugestalten. 

Dieses Gesetz sichert den Vorrang des gemeinsamen Unterrichts von behinderten und nichtbehinderten Kindern in den Primar und Sekundarstufen I und II 
(das heißt alle Schulformen einschließlich Gymnasium- vgl. Stellungnahme der Monitoringstelle des Dt. Instituts für Menschenrechte vom 31. März 2011 S. 11.)

Diesen weiteren konsequenten Schritt - Einbeziehung von Gymnasien in das Pilotprojekt – vermissen wir leider und regen an, den Modellversuch insoweit auszuweiten.







Die am Pilotprojekt beteiligten Schulen (siehe Anlage) haben den Auftrag, Modelle und Konzepte eines individualisierenden Unterrichts und einer inklusiven Förderung zu erarbeiten.

Dabei ist zu erkennen, dass das Bildungsministerium zwischen zwei Gruppen von Schülerinnen und Schülern unterscheidet:

(siehe Ziff. 3 Diagnostik und Förderplanung) 

1) Schülerinnen und Schüler in den Förderbereichen Lernen, Sprache sowie  
emotionale und soziale Entwicklung; bei ihnen wird wie bisher schon bei Teilleistungsstörungen (Dyskalkulie, Lese- und Rechtschreibschwäche),
mangelnden Sprachkenntnissen und sonstigem Unterstützungs- und Förderbedarf (z.B. auch Hochbegabung) von der Regelschule zusammen mit den Fachkräften für Sonderpädagogik notwendige Fördermaßnahmen eingeleitet                  

2) Schülerinnen und Schüler, bei denen im Bereich der körperlichen und motorischen Entwicklung, der geistigen Entwicklung, des Hörens oder Sehens Ansprüche auf sonderpädagogische Förderung vermutet werden 

Letztere werden zur sonderpädagogischen Überprüfung gemeldet und es finden die allgemein geltenden Vorschriften Anwendung (Feststellung der sonderpädagogischen Förderungsbedürftigkeit durch die Schulaufsichtsbehörde, Förderausschuss, Entscheidung über die Unterrichtung in der Regelschule durch die Schulaufsichtsbehörde).

Bei den im schulischen Bildungswesen (noch) vorhandenen separierenden Strukturen mag es dafür nachvollziehbare Gründe geben.

Diese Strukturen stehen jedoch gerade auf dem Prüfstand.
Wir weisen daher darauf hin, dass die Berufung auf einen sogenannten Ressourcen-vorbehalt – allgemein und im Einzelfall- nach der UN-Konvention nicht mehr zulässig ist, und die unter 1) aufgeführten Schülerinnen durch den Erlass bei ihrer individuellen Förderung keinesfalls benachteiligt werden dürfen, auch sie haben einen Anspruch auf bedarfsgerechte Begleitung.

Da eine sogenannte Förderschule an dem Pilotversuch zur Erarbeitung von Modellen und Konzepten nicht aufgeführt ist, ist wohl davon auszugehen, dass für die unter 2) genannten Schülerinnen und Schülern weiter mit Sonderschulen geplant wird.
Hier sehen wir noch Handlungsbedarf, z.B. wurde in verschiedenen Stellungnahmen deren Öffnung hinsichtlich Regelbeschulung genannt. 

Dies sollte aber ebenfalls ohne Benachteiligung der behinderten Schülerinnen und Schüler erprobt werden.





Es gibt längst wissenschaftliche Untersuchungen, die nachweisen, dass sich mit „Inklusion“ eine hoch anspruchsvolle pädagogische, am einzelnen – auch dem nicht behinderten Kind und gleichzeitig der heterogenen Gesamtgruppe ausgerichtete Praxis verbindet und ein inklusives System höchsten Qualitätsstandards genügen muss 
(vgl. statt vieler die o.a. Stellungnahme des Dt. Instituts für Menschenrechte S. 4.)

Dies erfordert einen schrittweisen Aufbau eines inklusiven Bildungssystems.

Vollumpfänglich verweisen wir auf die zum Thema Bildung ergangenen Empfehlungen des Landesbeirates für die Belange von Menschen mit Behinderung im Saarland.
Es ist zu betonen, dass inklusive Bildung nicht bereits dadurch verwirklicht wird, dass die allgemeine Pädagogik um Anteile der Sonderpädagogik ergänzt wird.

Zusammenfassend stellen wir fest, dass das Pilotprojekt eine Entwicklung zu einem „inklusiven Bildungssystem“ in Gang setzen kann, wenn begleitend Maßnahmen zur Bewußtseinsbildung entwickelt und umgesetzt werden.

Darüber hinaus halten wir es für notwendig, bereits zum aktuellen Zeitpunkt Perspektiven zur Fortsetzung und damit zur Umsetzung der zu erwartenden Erkenntnisse aus dem Modellversuch für Regelschulen aufzuzeigen.

Vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme
Mit freundlichen Grüßen





Dorothee Morguet-Kries							Angela Staub
Referentin 									Vorsitzende
Träger der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe im Saarland
                                          und des saarländischen Bündnisses gegen Depression

3
 
image1.emf

